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1956 — 20 Jahre «Vigilanti cura», 15 Jahre «Filmberater»

Vor zwanig Jahren, auf das Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus
(29. Juni) 1936 schenkte Papst Pius XI. der katholischen Welt seine
bahnbrechende, für jede offizielle kirchliche Filmarbeit wegweisende und
verpflichtende Filmenzyklika «Vigilanti cura» — viereinhalb Jahre später,

im Januar 1941, erschien die erste Nummer des «Filmberafers»,
vervielfältigt (vom Juni des gleichen Jahres an gedruckt). Der Redaktor des
«Filmberaters» möchte die Gelegenheit dieses bescheidenen Anlasses
nicht vorübergehen lassen, ohne all denen herzlich zu danken, die an
der Wiege des Neugeborenen standen oder im Verlauf der fünfzehn
Jahre in irgend einer Weise zum Gedeihen unserer Zeitschrift beitrugen;
dem Gründer, Dr. Hans Metzger, den Mitarbeitern, der Administration
und «last not least» auch der Druckerei.

«Vigilanti cura» und «Filmberater» stehen in innigster Wechselbeziehung:

die Redaktion des «FB.» bemüht sich, möglichst genau im Sinne
der päpstlichen Weisungen in der Schweiz die offizielle kirchliche
Filmarbeit zu leiten im Dienste des kinobesuchenden katholischen Publikums,
d. h. moderner aufgeschlossener Seelsorge.

«Alle Seelsorger mögen von ihren Gläubigen nach dem Beispiel ihrer
amerikanischen Amtsbrüder das Versprechen zu erhalfen suchen,
niemals einer Kinodarsfellung beizuwohnen, die Glaube und Sitte des
Christentums beleidigt...»

«Die Einlösung dieses Versprechens verlangt, daß das Volk gut
darüber unterrichtet wird, welche Filme erlaubt sind für alle, welche nur mit
Vorbehalt, welche schädlich oder schlecht sind. Das erfordert die
Veröffentlichung von regelmäßigen, häufig erscheinenden und sorgfältig
hergestellten Listen, die man allen leicht zugänglich machen muß »
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